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Stand: 7. Januar 2020 

Referentenentwurf 

der Landesregierung 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2018/958IEU über eine Verhältnismä
ßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in Nordrhein
Westfalen 
(Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz - VHMPG NR W) 

A. Problem 
Die Regulierung reglementierter Berufe fallt in den Zuständigkeitsbereich der 
einzelnen EU Mitgliedstaaten. Ihnen obliegt es zu entscheiden, ob es einen Be
darf gibt, einzugreifen und Regeln und Beschränkungen in Bezug auf den Zu
gang zu einem Beruf oder seine Ausübung einzuftihren, sofern die Grundsätze 
der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Gemäß 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (AB!. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; 
L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115), geändert durch die 
Richtlinie 200611 OO/EG (AB!. L 177 vom 8.7.2015, S. 60), geändert durch die 
Richtlinie 2013/55/EU (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 132; L 268 vom 
15.10.2015, S. 35, L 95 vom 9.4.2016, S. 20), zuletzt geändert durch Delegier
ten Beschluss (EU) 2019/608 der Kommission (AB!. L 104 vom 15.4.2019), 
sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, die Verhältnismä
ßigkeit von nationalen Anforderungen, die den Zugang zu reglementierten Be
rufen oder deren Ausübung beschränken, zu überprüfen und die Ergebnisse die
ser Prüfung der Europäischen Kommission vorzulegen. 
Die Europäische Kommission ist bei der Überprüfung von Berufsreglementie
rungen der Mitgliedstaaten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kontrolle der 
Anforderungen an den Zugang zu reglementierten Berufen 
oder an deren Ausübung uneinheitlich ist. Infolgedessen identifizierte die Kom
mission die Notwendigkeit, den Mitgliedstaaten ein Raster für die Verhältnis
mäßigkeitsprüfung an die Hand zu geben, das sie bei der Überprüfung beste
hender Berufsreglementierungen oder beim Erlass neuer Berufsreglementierun
gen anzuwenden haben. Hieraus entstand ein entsprechender Legislativvor
schlag der Kommission, der zum Erlass der Richtlinie 20 I 8/958/EU des Euro
päischen Parlaments und des Rates über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen (AB!. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) ge
führt hat. Die Richtlinie ist bis zum 30. Juli 2020 umzusetzen. 

B. Lösung 
Mit dem Gesetzentwurf wird die Pflicht eingeflihrt, vor Erlass neuer und Ände
rung bestehender Berufsreglementierungen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
in dem durch die Richtlinie 2018/958/EU vorgegebenen inhaltlichen Rahmen 
durchzuführen. Eine Regelung der Einzelheiten des Prüfverfahrens bei Vorha
ben der Gesetz- und Verordnungsgebung bleibt dem Innenrecht von Landtag 
und Landesregierung vorbehalten Mit dem Gesetzentwurfwerden außerdem 
Kammern oder sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie 



aufgrund von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfügen, ver
pflichtet, die Vorgaben der Richtlinie 2018/958/EU zu beachten, 
Im Hinblick auf die Tatsache, dass bereits jetzt Berufsreglementierungen nach 
geltendem Verfassungs- und Europarecht den Anforderungen der Verhältnismä
ßigkeit genügen müssen, soll die Richtlinie 2018/958/EU so umgesetzt werden, 
dass den europarechtlichen Anforderungen an die Umsetzung der Richtlinie ge
nüge getan, hierüber aber auch nicht hinausgegangen wird CI: I-Umsetzung). 

C. Alternativen 
Keine. Die Umsetzung der europäischen Richtlinie ist zwingend. 

D.Kosten 
Mit der Umsetzung der Richtlinie sind Prlif-, lnformations- und Veröffentli
chungspflichten verbunden. Diese verursachen - abhängig von der Zahl der zu 
erlassenden oder zu ändernden Berufsreglementierungen - unter Umständen ei
nen Mehraufwand. Der Mehraufwand für die Verwaltung wird aus bereiten 
Mitteln finanziert. Im Übrigen müssen Berufsreglementierungen bereits jetzt 
schon nach geltendem Verfassungs- und Europarecht den Anforderungen der 
Verhältnismäßigkeit genügen. 

E. Zuständigkeiten 
Zuständig sind das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, das Minis
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium für Fi
nanzen, das Ministerium des Innern, das Ministerium für Wirtschaft, Innova
tion, Digitalisierung und Energie, das Ministerium fur Schule und Bildung, das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das Ministe
rium der Justiz, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium fur Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, das Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft. 

F. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Ge
meinden und Gemeindleverbände 
Keine. 

Go Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haus
halte 
Keine. 

H. Geschleclllterclifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
Das Gesetz hat keine geschlechterspezifischen Auswirkungen. 

10 Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhal
tigkeitsstrategie NRW) 
Keine. 

Jo Befristung 
Die vorgesehenen Regelungen sind nicht befristet, da sie der europarechtlich 
vorgeschriebenen Umsetzung der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung die
nen (v gl. § 39 Absatz 3 Satz 2 GGO) und diese ihrerseits nicht befristet ist. Auf 
eine Evaluierung wird verzichtet, da die Regelungen durch die Richtlinie vorge
geben sind und insofern eine Überprüfung durch die Europäische Kommission 
erfolgt (Artikel 12 der Richtlinie). 
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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2018/958IEU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass nener 
Berufsregfiemeutierungen in N ord rhein-Westfalen 
Vom 
X. Monat Jahr 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 

Anwel1dullgsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt fUr in den Geltungsbereich der Richtlinie 2005/36IEG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqua
lifikationen (ABt. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 
4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115), geändert durch die 
Richtlinie 2006/100/EG (ABt. L 177 vom 8.7.2015, S. 60), geändert durch die Richtlinie 
2013/55/EU (AB!. L 354 vom 28.12.2013, S. 132; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 
9.4.2016, S. 20), zuletzt geändert durch Delegierten Beschluss (EU) 2019/608 der Kommission 
(ABI. L 104 vom 15.4.2019) fallende Vorschriften, die die Aufnahme oder Ausübung eines Be
rufs oder eine bestimmte Art seiner Ausübung beschränken, einschließlich des Führens einer 
Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten beruflichen Tätig
keiten. 

(2) Als Vorschriften im Sinne von Absatz 1 gelten Gesetze und Verordnungen des Landes 
sowie Rechtsnormen, die von Kammern oder sonstigen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, die aufgrund von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfUgen, erlassen 
werden. 

(3) Die Anwendung ist ausgeschlossen, sofern Vorschriften der Umsetzung eines geson
delten Rechtsakts der Europäischen Union dienen, in dem spezifische Anforderungen an einen 
bestimmten Beruf festgelegt sind und dieser Rechtsakt den Mitgliedstaaten keine Wahl der ge
nauen Art und Weise der Umsetzung dieser Anforderungen lässt. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

(l) Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 
2005/361EG. 

(2) Ergänzend gelten die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 Satz 2 der Richtlinie 
2018/958/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhält
nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. L 173 vom 9.7.2018, S. 
25). 
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§3 

Prüfung der Verhältnis mäßigkeit 

Cl) Vor der Einfuhrung neuer oder der Änderung bestehender Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, ist 
eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach den in diesem Gesetz festgelegten Bestimmungen 
durchzufUhren. Der Umfang der Prüfung steht im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und den 
Auswirkungen der Vorschrift. 

(2) Jede Vorschrift im Sinne von Absatz I ist mit einer Erläuterung zu versehen, die aus
ftihrlich genug ist, um eine Bewertung der Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeits
grundsatz zu ermöglichen. 

(3) Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass eine Vorschrift im Sinne von Absatz I gerecht
fertigt und verhältnismäßig ist, sind durch qualitative und, soweit möglich und relevant, quanti
tative Elemente zu substantiieren. 

(4) Vorschriften im Sinne von Absatz 1 dürfen weder eine direkte noch eine indirekte Dis
kriminierung auf Grund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes darstellen. 

(5) Vorschriften im Sinne von Absatz I müssen durch Ziele des Allgemeininteresses im 
Sinne des Artikels 6 der Richtlinie 2018/958/EU gerechtfertigt sein. Sie müssen fur die Ver
wirklichung des angestrebten Ziels geeignet sein und dürfen nicht über das zur Erreichung die
ses Ziels erforderliche Maß hinausgehen. 

§4 

Durchführung den- Verhälmismäßigkeitsprüfung 

(l) Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind sämtliche in Anlage I enthaltenen Punkte 
zu berücksichtigen. 

(2) Darüber hinaus sind bei der Prüfung die in Anlage 2 enthaltenen Elemente zu berück
sichtigen, wenn sie fUr die Art und den Inhalt der neu eingeftihrten oder geänderten Vorschrift 
relevant sind. 

(3) Wird die neue oder geänderte Vorschrift mit einer oder mehreren der in Anlage 3 ent
haltenen Anforderungen kombiniert, so ist die Auswirkung der neuen oder geänderten Vor
schrift zu prüfen, insbesondere, wie die neue oder geänderte Vorschrift kombiniert mit anderen 
Anforderungen zum Erreichen desselben legitimen Zwecks beiträgt und ob sie hierftlr notwen
dig ist. 

(4) Zusätzlich ist sicherzustellen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten 
wird, wenn spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder gele
gentlichen Erbringung von Dienstleistungen gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG, ein
schließlich der in Anlage 4 enthaltenen Anforderungen, neu eingeftlhrt oder geändert werden. 
Diese Verpflichtung gilt nicht ftlr Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im Einklang mit dem Recht der Eu
ropäischen Union angewendet werden. 
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(5) Bei Vorschriften, die die Reglementierung von Gesundheitsberufen betreffen und Aus
wirkungen auf die Patientensicherheit haben, ist das Ziel der Sicherstellung eines hohen Ni
veaus des Gesundheitsschutzes zu berücksichtigen. 

§5 

Nachholung der PriiifulIlg, Überwachung uach Erlass 

(l) Ist dem beim Landtag eingebrachten Gesetzentwurfkeine Prüfung nach § 3 beigefügt, 
so ist die Prüfung gemäß dem Innenrecht von Landtag und Landesregierung bis zur Schlussab
stimmung nachzuholen. 

(2) Nach dem Erlass neuer oder geänderter Vorschriften, die den Zugang zu reglementier
ten Berufen oder deren Ausübung beschränken, ist von der für das jeweilige Berufsrecht feder
fLihrenden Stelle deren Übereinstimmung mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwa
chen und Entwicklungen, die nach dem Erlass der Vorschriften eingetreten sind, gebührend 
Rechnung zu tragen. 

§6 

Iuformatiou und Beteiliguug der Öffeutlichkeit 

(I) Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, mit denen Vorschriften im Sinne des § 3 
eingeführt oder geändert werden sollen, sind von der für das jeweilige Berufsrecht federführen
den Stelle zur Infonnation der Öffentlichkeit in das Internet einzustellen. 

(2) Die Einstellung in das Internet ist im Hinblick auf den Zeitpunkt und die sonstigen Um
stände der Veröffentlichung so auszugestalten, dass alle betroffenen Parteien in geeigneter 
Weise einbezogen werden und Gelegenheit haben, ihren Standpunkt darzulegen. 

(3) Öffentliche Konsultationen sind durchzuftlhren, soweit dies relevant und angemessen 
ist. 

§7 

Eintragung in die Datenbank für regllementierte Berufe, Stelhmguahmen 

(I) Die nach diesem Gesetz als gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig beurteilten 
Vorschriften sind einschließlich der Beurteilungsgründe gemäß Artikel 59 Absatz 5 der Richtli
nie 2005/36/EG der Europäischen Kommission mitzuteilen. Die Beurteilungsgründe sind in die 
in Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG genannte Datenbank ftlr reglementierte Be
rufe einzugeben. 

(2) Zu den Eintragungen vorgebrachte Stellungnahmen anderer Mitgliedstaaten der Euro
päischen Union, sonstiger Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder der 
Schweiz sowie interessierter Kreise sind entgegenzunehmen. 
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§8 

Verhältuismäßigkeitsprüfuilg bei abgeleiteter Befugnis zur Rechtsetzung 

(I) Kammern oder sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts, die aufgrund von 
Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfügen, haben der zuständige Aufsichtsbe
hörde unverzüglich das Ergebnis ihrer Prüfung nach den §§ 3 und 4 zuzuleiten. 

(2) Sie haben nach dem Erlass neuer oder geänderter Vorschriften, die den Zugang zu reg
lementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, deren Übereinstimmung mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwachen und Entwicklungen, die nach dem Erlass der 
Vorschriften eingetreten sind, gebührend Rechnung zu tragen. Die Erfüllung dieser Pflicht ist 
der zuständigen Aufsichtsbehärde nachzuweisen. 

(3) Auf Entwürfe von neuen oder Änderungen bestehender Vorschriften, die den Zugang 
zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, findet § 6 entsprechend Anwen
dung. 

§9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 30. Juli 2020 in Kraft. 
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Nach § 4 Absatz 1 zu berücksichtigende Punkte: 

Anlage 1 

Zu § 4 Absatz 1 

a) die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen Ri-
siken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfanger, einschließlich Verbraucher, 
Berufsangehörige und Dritte; 

b) die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die Re
gelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des Verbraucher
schutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen; 

c) die Eignung der Vorschriften hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur Erreichung des 
angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in kohärenter und systematischer Weise 
gerecht werden und somit den Risiken entgegenwirken, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in 
ähnlicher Weise identifiziert wurden; 

dl die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der 
Europäischen Union, die Wahlmöglichkeiten fur die Verbraucher und die Qualität der bereit
gestellten Dienstleistungen; 

e) die Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Erreichung des im Allgemein-
interesse liegenden Ziels; für die Zwecke dieses Buchstabens, wenn die Vorschriften nur 
durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt sind und sich die identifizierten Risiken auf das 
Verhältnis zwischen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher beschränken und sich des
halb nicht negativ auf Dritte auswirken, ist insbesondere zu prüfen, ob das Ziel durch Maß
nahmen erreicht werden kann, die gelinder sind, als die Tätigkeiten vorzubehalten. 

f) die Wirkung der neuen und geänderten Vorschriften, wenn sie mit anderen Vorschrif-
ten, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, kombi
niert werden, und insbesondere, wie die neuen oder geänderten Vorschriften kombiniert wer
den mit anderen Anforderungen zum Erreichen desselben im Allgemeininteresse liegenden 
Ziels beitragen und ob sie hierfur notwendig sind. 
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Anlage 2 

Zu § 4 Absatz 2 

Nach § " Absatz 2 zu berücksichtigende Punkte: 

a) den Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf erfassten oder einem 
Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsqualifikation; 

b) den Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden Aufgaben und der 
Notwendigkeit dass diejenigen, die sie wahrnehmen, im Besitz einer bestimmten Berufsquali
fikation sind, insbesondere in Bezug auf Niveau, Eigenart und Dauer der erforderlichen Aus
bildung oder Erfahrung; 

c) die Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf alternativen Wegen; 

d) die Frage, ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit ande-
ren Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können; 

e) den Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs und die Aus-
wirkungen von Organisations- und Überwachungsmodalitäten auf die Erreichung des ange
strebten Ziels, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Berufzusammenhängenden 
Tätigkeiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fach
kraft stehen; 

f) die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die Informationsas-
ymmetrie zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern tatsächlich abbauen oder verstärken 
können, 
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Anlage 3 

Zu § 4 Absatz 3 

Nach § 4 Absatz 3 zu berücksichtigende Anforderungen: 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form der Reg-
lementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz I tit. a der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und Überwachung; 

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und Genehmigungs
regelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen den Besitz einer bestimmten Berufsqua
lifikation implizieren; 

e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der Zulassun
gen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest- oder Höchstzahl der Arbeitneh
mer, Geschäftsführer oder Vertreter festsetzen, die bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 

f) Anforderungen an bestimmte Rechtsfonnen oder Anforderungen in Bezug auf die Be
teiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit diese Anforderungen un
mittelbar mit der Ausübung des reglementierten Berufs zusammenhängen; 

g) geografische Beschränkungen, einschließlich dann, wenn der Beruf in Teilen eines 
Mitgliedstaates in einer Weise reglememiert ist, die sich von der Reglementierung in anderen 
Teilen unterscheidet; 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliehe Ausübung eines reg-
lementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln; 

i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des persönlichen oder 
kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese rur die Ausübung des Berufs erfor-
derlich sind; 

k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 

I) Anforderungen an die Werbung. 
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Anlage 4 

Zu § 4 Absatz 4 

Nach § 4 Absatz 4 zu berücksichtigende Anforderungen: 

a) eine automatische vorübergehende Eintragung oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei 
einer Berufsorganisation gemäß Artikel 6 Absatz I lit. a der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) eine vorherige Meldung gemäß Artikel 7 Absatz I der Richtlinie 2005/36/EG, die ge-
mäß Absatz 2 des genannten Artikels erforderlichen Dokumente oder eine sonstige gleichwer
tige Anforderung; 

cl die Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom Dienstleistungserbringer für 
die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zugang zu reglementierten Berufen 
oder deren Ausübung gefordert werden. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

l. Zielsetzung uud Erforderlichkeit der Regelungen 
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sind von wesentlicher Bedeutung für einen funk
tionierenden Binnenmarkt innerhalb der Europäischen Union. Beschränkungen dieser Freihei
ten müssen grundsätzlich besonders gerechtfertigt und hinreichend begründet werden. Dies 
kann durch eine sorgfiiltige Verhältnismäßigkeitsprufung vor Erlass neuer Berufsreglementie
rungen erreicht werden. 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehört zu den allgemeinen Grundsätzen des Unions
rechts. Gemäß der Richtlinie 2005/361EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (AB!. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 
3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/55/EU (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. \32; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 
9.4.2016, S. 20), sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, die Verhältnis
mäßigkeit von nationalen Anforderungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder 
deren Ausübung beschränken, zu überprüfen und die Ergebnisse dieser Prüfung der Europäi
schen Kommission vorzulegen. Das bereits in der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehene Verfah
ren hat jedoch einen Mangel an Klarheit hinsichtlich der von den Mitgliedstaaten bei der Prü
fling der Verhältnismäßigkeit anzuwendenden Kriterien sowie eine uneinheitliche Kontrolle 
offenbart. Infolgedessen identifiziene die Kommission die Notwendigkeit, den Mitgliedstaa
ten ein Raster fUr die Verhältnismäßigkeitsprüfung an die Hand zu geben, das sie bei der 
Überprüfung bestehender oder dem Erlass neuer Berufsreglementierungen anzuwenden ha
ben. Hieraus entstand ein entsprechender Legislativvorschlag der Kommission, der zum Er
lass der Richtlinie 20 1 8/9581EU über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Be
rufsreglementierungen durch den Rat und das Europäische Parlament geflihrt hat. Die Richtli
nie legt Regeln für einen gemeinsamen Rechtsrahmen zur Durchführung von Verhältnismä
ßigkeitsprüfungen durch die Mitgliedstaaten vor der Einführung neuer oder der Änderung be
stehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit denen der Zugang zu reglementierten Be
rufen oder deren Ausübung beschränkt wird, fest. Damit soll sichergestellt werden, dass der 
Binnenmarkt ordnungsgemäß funktioniert lind gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzni
veau gewährleistet wird. 

Die Richtlinie 20 18/9581EU gilt für die unter die Richtlinie 2005/361EG fallenden Rechts
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die die Aufnahme oder Ausübung eines Be
rufs oder einer bestimmten Art seiner Ausübung beschränken, einschließlich des Führens ei
ner Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten beruflichen 
Tätigkeiten. Die Richtlinie 2018/958/EU ist am 30. Juli 2018 in Kraft getreten und bis zum 
30. Juli 2020 in nationales Recht lImzuse,zen. 

n. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 
Die Richtlinie 2018/9581EU über eine Verhältnismäßigkeitsprufung soll in einem neuen Lan
desgesetz umgesetzt werden. Dabei soll eine Verhältnismäßigkeitsprufung vor der Einführung 
neuer oder der Änderung bestehender landesrechtlicher Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
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die den Zugang zu reglementierten Befllfen oder deren Ausübung beschränken vorgeschrie
ben werden. Zudem sollen die Kammern oder sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts verpflichtet werden, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen, soweit sie auf
grund von Landesrecht über die Befugnis verfugen, Berufszugangs- oder Berufsausübungsre
gelungen zu erlassen oder zu ändern und davon Gebrauch machen. 
Der Gesetzentwurf sieht eine grundsätzliche Verpflichtung zur Durchführung der Verhältnis
mäßigkeitsprüfung nach den in der Richtlinie festgelegten Regeln vor (Artikel I ff. der Richt
linie 20 I 8/958/EU). Dabei wird geregelt, dass die neuen oder zu ändernden Vorschriften mit 
einer Erläuterung zur Verhältnismäßigkeit zu versehen und die Gründe für die Verhältnismä
ßigkeit durch qualitative bzw. quantitative Elemente zu substantiieren sind. 
Eine grundSätzliche Verpflichtung, die VerhäItnismäßigkeit von Berufsreglementierungen zu 
überprüfen, ergab sich auch bisher schon aus dem Verfassungsrecht und dem Europarecht. 
Durch die Richtlinie neu eingefuhrt wurde die Verpflichtung, bestimmte Kriterien, die in ei
nem abgeschlossenen Katalog zusammengefasst sind, zu berücksichtigen. Die Verpflichtung, 
bestimmte Elemente immer bzw. bei Einschlägigkeit zu prüfen, stellt das Kemelement der 
Richtlinie und der Umsetzung dar. Zur besseren Handhabbarkeit des Gesetzes sind die Krite
rienkataloge nicht im unmittelbaren Gesetzestext, sondern in zwei Anlagen enthalten. Zum 
Kern der Richtlinie und des Umsetzungsgesetzes gehört auch die Prüfung der sogenannten 
"kombinierten Wirkung". Damit ist gemeint, dass bei Neuregelungen im Bereich der Berufs
reglementierung auch das für einen bestimmten Beruf schon bestehende Berufsrecht zu be
rücksichtigen ist. Damit soll einer Situation vorgebeugt werden, in der zwar nicht die Neure
gelung für sich betrachtet unverhältnismäßig ist, aber die Neuregelung zusammen mit der 
schon existierenden Regulierung das Maß verhältnismäßiger Reglementierung überschreitet. 
Konkreter Anknüpfungspunkt für die Prüfung der kombinierten Wirkung ist ein Katalog von 
Anforderungen, der die hauptsächlich verwendeten Formen der Berufsregulierung wiedergibt. 
Auch dieser Katalog ist aus Gründen der Praktikabilität und der Übersichtlichkeit in einer An
lage wiedergegeben. Sondervorschriften der Richtlinie für die Prüfung der Verhältnismäßig
keit von Anforderungen spezifisch fur die vorübergehende oder gelegentliche Erbringung von 
Dienstleistungen und flir die Gesundheitsberufe werden ebenfalls umgesetzt. 
Eine weitere Vorschrift des Gesetzentwlll'fs konkretisiert die Verpflichtung zur Überwachung 
(Monitoring) der Übereinstimmung einer Berufsreglementierung mit dem VerhäItnismäßig
keitsgrundsatz nach ihrem Erlass. 
Um die Verpflichtungen der Richtlinie zur Bereitstellung von Informationen für Interessenträ
ger und zur Mitwirkung von Interessenträgem umzusetzen, sieht der Gesetzentwurf im Hin
blick auf den von der Richtlinie vorgesehenen weiten Adressatenkreis zu informierender Per
sonen eine verpflichtende Einstellung von Rechtsetzungsentwürfen in das Internet vor. Zeit
punkt und nähere Umstände der Veröffentlichung im Internet werden in dem Gesetz nicht ge
regelt, allerdings hat die Veröffentlichung so zu erfolgen, dass die von der Richtlinie vorgese
hene Mitwirkung von Interessenträgem erfolgen kann. Öffentliche Konsultationen sind unter 
den von der Richtlinie vorgesehenen Tatbestandsvoraussetzungen durchzuflihren. 
Der Gesetzentwurf sieht auch eine Verpflichtung vor, die Gründe, aus denen sich die Verhält
nismäßigkeit der geprüften Regelungen ergibt, in die Datenbank der reglementierten Berufe 
einzugeben. Indem diese Verpflichtung gesetzlich geregelt wird, soll sichergestellt werden, 
dass die Transparenzverpflichtungen der Richtlinie umfassend erfullt werden. Zudem wird ge
regelt, dass zu den Eintragungen vorgebrachte Stellungnahmen anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, sonstiger Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder der 
Schweiz sowie interessierter Kreise entgegenzunehmen sind. 
Eine eigene Vorschrift des Gesetzes dient dazu, die Verpflichtungen der Richtlinie in Bezug 
auf Rechtsnonnen umzusetzen, die von Kammern oder sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, die auf grund von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfü-
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gen, erlassen werden. Die Vorschrift diel1t der horizontalen Umsetzung der Richtlinie in Be
zug auf alle existierenden und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt neu hinzukom
menden Rechtsetzungsbefugnisse von Kammern oder sonstigen juristischen Personen des öf
fentlichen Rechts im Anwendungsbereich der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung. Um 
der Verpflichtung zur objektiven und unabhängigen Durchftihrung der Verhältnismäßigkeits
prüfung nachzukommen, sieht die Vorschrift zudem vor, dass das Ergebnis der Prüfung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zur Bestätigung vorzulegen ist. 
Zum lnkrafttreten sieht das Gesetz vor, dass dieses mit dem Ende der Umsetzungsfrist der 
umzusetzenden Richtlinie zusammenfallt. 

lll. Alternativen 
Keine. Die Umsetzung der Richtlinie 2018/958/EU ist zwingend. 
Sie kann auf Landesebene nur im Rahmen eines Querschnittsgesetzes mit einem allgemein 
verpflichtenden Charakter europarechts- und verfassungskonform erfolgen. 
Da die Verpflichtung zur Durchftihrung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung auch fur eventu
elle künftige Berufsreglementierungen gilt, ist eine Umsetzung allein in bestehenden Berufs
gesetzen aus europarechtlichen Gründen nicht möglich. Eine Umsetzung in bestehenden Be
rufs gesetzen würde zudem bedeuten, dass allein auf Landesebene eine Vielzahl an Umset
zungsmaßnahmen erforderlich wäre. 

IV. Gesetzesfolgenabschätzung 
Bei dem Gesetz handelt es sich um die zwingende Umsetzung einer EU-Richtlinie, die reine 
Verfahrensvorgaben wie Prüf-, Infonna!ions- und Veröffentlichungspflichten enthält. Der da
mit unter Umständen - je nach Zahl der zu erlassenden oder zu ändernden Berufsreglementie
rungen - verbundene Mehraufwand fur die Verwaltung kann aus bereiten Mitteln finanziert 
werden. Das Gesetz hat keine geschlechterspezifischen Auswirkungen. Auch sind mit dem 
Gesetz keine Auswirkungen auf Klimascl1u"tz oder Nachhaltigkeit verbunden. 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Die Vorschrift legt in Absatz 1 unter Rückgriff auf Artikel 2 Absatz I der Richtlinie Verhält
nismäßigkeitsprüfung den Anwendungsbereich des Gesetzes fest. Dieser orientiert sich im 
Hinblick auf die erfassten Berufe am Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (vgl. auch Erwägungsgrund 8 der Richtlinie Verhält
nismäßigkeitsprüfung). In Erwägungsgrund 9 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung 
wird festgestellt, dass Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 
Ausübung nicht beschränken, einschließlich redaktioneller Änderungen oder technischer An
passungen des Inhalts von Ausbildungsgängen oder der Aktualisierung von Ausbildungsvor
schriften, nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen sollen. 

In Absatz 2 wird der Anwendungsbereich des Gesetzes im Hinblick auf die der Verhältnismä
ßigkeitsprüfung unterliegenden Vorschriften festgelegt. Nach diesem Gesetz zu prüfen sind 
Gesetze und Verordnungen des Landes sowie weitere untergesetzliche Rechtsvorschriften, so
weit diese auf der Grundlage von Ermächtigungen erlassen werden sollen, die im Landesrecht 
niedergelegt sind. 
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Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie Verhältnismäßigkeits
prüfung und schließt diejenigen Vorschriften aus dem Anwendungsbereich aus, die der Um
setzung berufsrechtlicher Anforderungen des Europarechts dienen, bei denen den Mitglied
staaten kein Umsetzungsspielraum zukommt, 

Zu §2: 

Bestimmt werden die Begriffsdefinitionen des Gesetzes. In Absatz 1 wird unter Rückgriff auf 
Artikel 3 Satz I der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung bestimmt, dass die Begriffsbe
stimmungen der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen An
wendung finden. Diese Richtlinie enthält mit Artikel 3 eine ausführliche Vorschrift mit Be
griffsbestimmungen. In Absatz 2 werden ergänzend die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 
Satz 2 lit. a, b der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung für anwendbar erklärt. 

Zu §3: 

IlII Absatz 1 Satz 1 wird die grundSätzliche Verpflichtung zur Durchführung einer Verhältnis
mäßigkeitsprüfung vor der Einführung neuer oder der Änderung bestehender Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften mit berufsreglementierendem Charakter geregelt. Satz 1 setzt damit 
Artikel 4 Absatz I der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung um. Die Richtlinie sieht in Art. 
4 Absatz I vor, dass die Mitgliedstaaten vor der Einfuhrung neuer oder der Änderung beste
hender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen o
der deren Ausübung beschränken, die Verhältnismäßigkeit zu prüfen ist. Damit überlässt die 
Richtlinie die Auswahl des zur Prüfung verpflichteten Organs den Mitgliedstaaten. Nähere 
Regelungen zur Konkretisierung der Prüfverpflichtung (beispielsweise hinsichtlich des Zeit
punkts der Prüfung und der Verfahrensabläufe) bei Verfahren der Gesetz- und Verordnungs
gebung bleiben dem Innenrecht der zur Gesetzesinitiative berechtigten Verfassungsorgane 
vorbehalten. 
Satz 2 legt in Anknüpfung an Artikel 4 Absatz 2 fest, dass der Umfang der Prüfung im Ver
hältnis zu der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen der zu prüfenden Vorschrift steht. Diese 
auch als "Verhältnismäßigkeit der Verhältnismäßigkeitsprüfung" bezeichnete Richtschnur soll 
sich etwa dahingehend auswirken, dass umfangreiche und potentiell weitreichende Neurege
lungen intensiver zu prüfen sind als punktuelle Anpassungen mit erwartbar geringen tatsächli
chen Auswirkungen. 

Absatz 2 setzt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung um und legt 
fest, wie ausftihrlich die Erläuterungen sein müssen, die den zu prüfenden Vorschriften beizu
fügen sind. Das erforderliche Maß der Erläuterungen bestimmt sich nach dem, was notwendig 
ist, um eine Bewertung der Übereinstimmung der Vorschrift mit dem Verhältnismäßigkeits
grundsatz zu erlauben. Darzulegen sind insbesondere die Gründe für die Betrachtung einer 
Vorschrift als gerechtfertigt und verhältnismäßig. Dies ergibt sich sowohl aus Artikel 4 Ab
satz 4 als auch aus Erwägungsgrund 13 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung. 

Absatz 3 dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie Verhältnismäßigkeits
prüfung und legt spezifisch fest, welche Nachweis- und Substantiierungspflichten zu erftillen 
sind. Es wird geregelt, dass die Gründe ftir die Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit einer 
Vorschrift durch qualitative und, soweit dies möglich und relevant ist, auch durch quantitative 
Nachweise zu substantiieren sind. Erwägungsgrund 13 der Richtlinie Verhältnismäßigkeits
prüfung enthält dazu folgende Konkretisierung: "Die Gründe, mit denen ein Mitgliedstaat 
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eine Reglementierung rechtfertigt, sollten daher von einer Analyse der Eignung und Verhält
nismäßigkeit der von diesem Mitgliedstaat erlassenen Maßnahme und von spezifischen Nach
weisen zur Substantiierung seiner Argumente begleitet werden. Auch wenn ein Mitgliedstaat 
vor dem Erlass einer derartigen Vorschrift nicht unbedingt eine spezifische Studie oder Nach
weise oder Materialien einer bestimmten Art vorlegen muss, die ihre Verhältnismäßigkeit be
legen, sollte er doch unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten dieses Mitglied
staats eine objektive Untersuchung durchfUhren, in der nachgewiesen wird, dass die Errei
chung von Zielen des Allgemeininteresses wirklich gefahrdet ist." 

Nach Absatz 4 ist, entsprechend ständiger Rechtsprechung, jede ungerechtfertigte Beschrän
kung, die aus nationalen Rechtsvorschriften hetTührt, die die Niederlassungsfreiheit oder die 
Dienstleistungsfreiheit einschränken, zu untersagen, einschließlich jeder Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes. 

Mit Absatz 5 wird Artikel 6 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung umgesetzt. Es be
steht eine enge Beziehung zwischen der Notwendigkeit der Rechtfertigung einer Vorschrift 
durch Ziele des Allgemeininteresses (Artikel 6 der Richtlinie) und dem Erfordernis eines legi
timen Zwecks nElch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Grundgesetzes, welcher aus dem 
Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten abgeleitet wird. Da in Artikel 6 der Richtlinie Ver
hältnismäßigkeitsprüfung allerdings bestimmte vom Gerichtshof der Europäischen Union an
erkannte zwingende Gründe des Allgemeininteresses aufgezählt (Absatz 2) und andere vom 
Gerichtshof abgelehnte Gründe ausgeschlossen sind (Absatz 3), soll Artikel 6 zur Sicherstel
lung eines Gleichlaufs mit der europarechtlichen Rechtslage durch einen Verweis auf diese 
Richtlinienvorschrift umgesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Aufzählung der Ziele 
des Allgemeininteresses in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung 
nicht abschließend ist (vgl. auch den Wortlaut: "hierzu zählen etwa"). Darüber hinaus wird 
Artikel 7 Absatz I der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung umgesetzt. 

Zu § 4: 

Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 lit. a der Richtlinie Verhältnis
mäßigkeitsprüfung. Die Gesetzesvorschrift enthält die Pflicht, im Rahmen der Verhältnismä
ßigkeitsprüfung in jedem Falle sämtliche der in Anlage 1 enthaltenen Punkte zu berücksichti
gen. 

Im Gegensatz dazu legt Absatz 2 zur Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 Satz 2 lit a-f der 
Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung fest, dass die in Anlage 2 enthaltenen Elemente nicht 
in jedem Fall zu berücksichtigen sind, sondern nur dann, wenn sie für die Art und den Inhalt 
der neu eingeführten Vorschrift relevant sind. Bei gegebener Relevanz sind jedoch auch diese 
Elemente verpflichtend zu berücksichtigen. 

Absatz 3 setzt Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz I lit. f sowie Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
Verhältnismäßigkeitsprüfung um. Hierbei handelt es sich um die Prüfung der sogenannten 
"kombinierten Wirkung". Damit ist gemeint, dass bei Neuregelungen im Bereich der Berufs
reglementierung auch das für einen bestimmten Beruf schon bestehende Berufsrecht zu be
rücksichtigen ist. Damit soll einer Situation vorgebeugt werden, in der zwar nicht die Neure
gelung für sich betrachtet unverhältnismäßig ist, aber die Neuregelung zusammen mit der 
schon existierenden Regulierung das Maß verhältnismäßiger Reglementierung überschreitet. 
Konkreter Anknüpfungspunkt für die Prüfung der kombinierten Wirkung ist ein Katalog von 
Anforderungen, der die hauptsächlich verwendeten Formen der Berufsregulierung wiedergibt. 
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Auch dieser Katalog ist aus GrUnden der Praktikabilität und der Übersichtlichkeit in einer An
lage (Anlage 3) wiedergegeben. 

Absatz 4 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie Verhältnismäßigkeits
prUfung. Die Vorschrift gilt fllr spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit der vo
rUbergehenden oder gelegentlichen Erbril1gung von Dienstleistungen, die die Mitgliedstaaten 
gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG aufstellen können. Darunter befinden sich insbeson
dere die in Anlage 4 aufgeflihrten Anforderungen. Wenn von der Möglichkeit, solche Anfor
derungen einzufuhren, neu Gebrauch gemacht oder bestehende Anforderungen dieser Art ge
ändert werden, muss sichergestellt werden, dass diese Anforderungen verhältnismäßig sind. 
Absatz 4 stellt in Übereinstimmung mit Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie Ver
hältnismäßigkeitsprUfung klar, dass hiervon Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die im Einklang mit dem 
Europarecht angewendet werden, nicht erfasst werden. 

Absatz 5 setzt Artikel 7 Absatz 5 der Richtlinie VerhältnismäßigkeitsprUfung um. Entspre
chend Erwägungsgrund 30 der Richtlinie VerhältnismäßigkeitsprUfung ist zu berUcksichtigen, 
dass, bestätigt durch die ständige Rechtsprechung, die Gesundheit und das Leben des Men
schen unter den vom Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europäischen Union geschUtzten Inte
ressen den höchsten Rang einnehmen. Folglich sollte bei der Bewertung der Anforderungen 
an die Gesundheitsberufe, wie zum Beispiel vorbehaltene Tätigkeiten, geschUtzte Berufsbe
zeichnung, ständige berufliche Weiterentwicklung oder Vorschriften Uber die Organisation 
des Berufs, die Berufsethik und die Aufsicht, das Ziel der Gewährleistung eines hohen Ge
sundheitsschutzniveaus gebUhrend berücksichtigen, wobei die in der Richtlinie 2005/36/EG 
festgelegten Mindestausbildungsbedingungen einzuhalten sind. DarUber hinaus sollte insbe
sondere sichergestellt werden, dass die Reglementierung der Gesundheitsberufe, die die öf
fentliche Gesundheit und die Patientensicherheit berUhren, verhältnismäßig ist. Ferner soll die 
Reglementierung sowohl zur Gewährleistung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, einem 
in der Charta anerkannten Grundrecht, als auch zu einer sicheren, hochwertigen und effizien
ten Gesundheitsversorgung flir die Bürger in ihrem Hoheitsgebiet beitragen. Bei Regelungen 
der Politik zu Gesundheitsdienstleistungen sollte berlicksichtigt werden, dass die Zugänglich
keit, die hohe Qualität der Dienstleistungen und die angemessene und sichere Versorgung mit 
Arzneimitteln entsprechend den Erforde,·nissen der öffentlichen Gesundheit im Hoheitsgebiet 
des betreffenden Mitgliedstaats gewährleistet werden mUssen. Gleiches gilt ftir die Notwen
digkeit, die berufliche Unabhängigkeit von Fachkräften im Gesundheitswesen sicherzustellen. 
Hinsichtlich der Reglementierung von Gesundheitsberufen sollte im Rahmen des Ennessens
spielraums nach Artikel I der Richtlinie VerhältnismäßigkeitsprUfung das Ziel berUcksichtig 
werden, flir die BUrger ein hohes Gesundheitsschutzniveau, einschließlich der Zugänglichkeit 
und einer hochwertigen Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. 

Zu §5: 

Absatz 1 stellt sicher, dass Gesetzentwürfe, die die Aufnahme oder AusUbung eines Berufs 
oder einer bestimmten Art seiner Ausübung beschränken und die bis zur Einbringung in den 
Landtag nicht auf ihre Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
Maßgabe des § 4 und mithin der Richtlinie 2018/958IEU UberprUft worden sind, spätestens 
vor Beschlussfassung des Landtags eine VerhältnismäßigkeitsprUfung nach § 3 erfahren. Be
rücksichtigt werden hierbei sowohl Gesetzesvorlagen der Landesregierung und aus der Mitte 
des Landtags als auch die eines Volksbegehrens, mithin GesetzentwUrfe der Initiativberech
tigten des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Initiativrecht des Art. 65, 68 VerfNR W stellt 
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das Recht der Initiativ berechtigten dar, Gesetzesvorlagen einzubringen, mit denen sich der 
Landtag im Gesetzgebungsverfahren inhaltlich auseinandersetzen und über die er Beschluss 
fassen muss. Der Landtag befasst sich also auch mit Vorlagen, bei denen es an der Verhältnis
mäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie 20 18/958/EU fehlt Deshalb legt Absatz 1 fest, dass 
die Durchfuhrung der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Ausübung des Initiativrechts - nach 
Einbringung des Gesetzentwurfs in den Landtag erlischt die inhaltliche Verfligungsbefugnis 
des einzelnen Initianten über einen Gesetzentwurf - und spätestens vor Beschlussfassung des 
Landtags vorzunehmen ist. Eine Beschneidung von Initiativrechten erfolgt somit durch die 
Regelung nicht. Jedoch bestimmt sie den Zeitpunkt, in dem eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
spätestens durchgeflihrt werden muss. Nach Einbringung des Gesetzentwurfs in den Landtag 
obliegt es diesem, flir die DurchflJhrung der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu sorgen. Eine Re
gelung der Einzelheiten des Prüfverfahrens bleibt dem Innenrecht von Landtag und Landesre
g:erung vorbehalten. 

Absatz 2 dient der Umsetzung von Aliikel 4 Absatz 5 und 6 der Richtlinie Verhältnismäßig
keitsprüfung. Diese Vorschrift bezieht sich auf die Zeit nach Erlass einer Berufsreglementie
rung und verpflichtet, die Verhältnismäßigkeit einer Reglementierung auch nach deren Erlass 
zu überwachen und gegebenenfalls eintretenden späteren Entwicklungen gebührend Rech
nung zu tragen. Zuständig fur die Überwachung ist die flir das jeweilige Berufsrecht federflih
rende Stelle. 

Zu § 6: 

Mit Absatz 1 wird Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung umgesetzt. 
Da der Kreis der nach der Richtlinie zu informierenden Interessenträger auch Bürger und 
Dienstleistungsempfänger umfasst, ist grundsätzlich die gesamte Öffentlichkeit zu informie
ren. Dies ist durch eine Einstellung der Entwürfe von Gesetzesvorlagen und Verordnungen in 
das Internet zu gewährleisten. 

Absatz 2 dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 Satz I der Richtlinie Verhältnismäßig
keitsprüfung. Die Vorschrift legt weder den Zeitpunkt der Einstellung in das Internet noch die 
sonstigen Umstände fest, bestimmt aber, dass alle betroffenen Parteien einzubeziehen sind 
und Gelegenheit haben, ihren Standpunkt darzulegen. Dies kann etwa durch die Möglichkeit 
geWährleistet werden, auf einer Internetseite Kommentare einzugeben. Zugleich muss nach 
dem Sinn und Zweck von Artikel 8 Absatz 2 Satz I den betroffenen Parteien Gelegenheit ge
geben werden, mit der Darlegung ihres Standpunkts noch auf den Inhalt der Berufsregulie
nmg Einfluss zu nehmen (vgL auch die Überschrift von Artikel 8 der Richtlinie: ,,[ ... ] und 
Mitwirkung von Interessenträgern"). 

Absatz 3 setzt Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung um. 

Zu § 7: 

Mit der Vorschrift des Absatz 1 wird Artikel I I Absatz I der Richtlinie Verhältnismäßig
keitsprüfung umgesetzt Das Gesetz sieht hierzu eine Verpflichtung vor, die Gründe, aus de
nen sich die Verhältnismäßigkeit geprüfter Regelungen ergibt, in die Datenbank der regle
mentierten Berufe einzugeben. Indem diese Verpflichtung gesetzlich geregelt wird, soll si
chergestellt werden, dass die Transparenzverpflichtungen der Richtlinie umfassend erflillt 
werden. 
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Absatz 2 setzt Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung um. Hierzu 
wird geregelt, dass zu den Eintragungen vorgebrachte Stellungnahmen anderer Mitgliedstaa
ten der Europäischen Union, sonstiger Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
oder der Schweiz sowie interessierter Kreise entgegenzunehmen sind. 

Zu § 8: 

Bei Berufsreglementierungen durch Kammern oder sonstige juristische Personen des öffentli
chen Rechts handelt es sich ebenfalls um Vorschriften, die die Aufnahme oder Ausübung ei
nes in den Geltungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG fallenden Berufs oder einer bestimmten 
Art seiner Ausübung beschränken können. Somit ist der Anwendungsbereich der Richtlinie 
Verhältnisrnäßigkeitsprüfung grundsätzlich auch ftir diese Art der Regulierung eröffnet. 
Ebenso geht aus Erwägungsgrund 14 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung hervor, dass 
solche Berufsreglementierungen von ihr erfasst sind. 

Absatz 1 setzt die Verpflichtungen der Richtlinie Vemältnismäßigkeitsprüfung in Bezug auf 
Rechtsnormen um, die von Kammern oder sonstigen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, die aufgrund von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfügen, erlassen 
werden. Die Vorschrift dient der horizontalen Umsetzung der Richtlinie in Bezug auf alle 
existierenden und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt neu hinzukommenden Recht
setzungsbefugnisse von Kammern oder sonstigen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts im Anwendungsbereich der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung. 
Um der in Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgesehenen Ver
pflichtung zur objektiven und unabhängigen Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
nachzukommen, sieht Absatz 2 zudem vor, dass die Kammern und sonstige juristische Perso
nen des öffentlichen Rechts, der zuständigen Aufsichtsbehörde das Ergebnis der durchgeführ
ten Verhältnismäßigkeitsprüfung unverzüglich zuzuleiten hat. Insbesondere sind die Gründe 
zu übermitteln, auf grund derer die vorgenommene Berufsreglementierung als gerechtfertigt, 
notwendig und verhältnismäßig im Sinne der Richtlinie Verhältnismäßigkeit beurteilt wurde. 

Absatz 3 setzt Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung um. Die Vor
schrift bestimmt insbesondere, dass Informationen über die geplante Einführung neuer Vor
schriften oder die Änderung bestehender Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Be
rufen oder deren Ausübung beschränken, für jedermann zugängig ins Internet eingestellt wer
den. Es ist zu gewährleisten, dass alle betroffenen Parteien einbezogen werden und Gelegen
heit haben, ihren Standpunkt darzulegen. Dies kann etwa durch die Möglichkeit gewährleistet 
werden, auf einer Internetseite Kommentare einzugeben. Zugleich muss nach dem Sinn und 
Zweck von Artikel 8 Absatz 2 Satz I der Richtlinie Verhältnismäßigkeitsprüfung den be
troffenen Parteien Gelegenheit gegeben werden, mit der Darlegung ihres Standpunkts noch 
auf den Inhalt der Berufsregulierung Einfluss ZLI nehmen. 

Zu § 9: 

Zum lnkrafttreten sieht das Gesetz vor, class dieses mit dem Ende der Umsetzungsfrist der 
umzusetzenden Richtlinie zusammenfallt. 
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